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VORWORT 
Wort des  

B¿rgermeisters  
Geschªtzte  

B¿rgerinnen und B¿rger! 

 

Kaum hat das Jahr begonnen, steht auch schon 

wieder ein Jahreswechsel vor der T¿r. In wenigen 

Tagen d¿rfen wir bereits den Beginn des Jahres 

2024 feiern.  

 

R¿ckblickend gesehen dominieren leider weiterhin 

kriegerische Auseinandersetzungen das Weltge-

schehen. Wªhrend die Kªmpfe in der Ukraine,  

ohne Aussichten auf ein Ende, nun schon mehr 

als ein Jahr toben, ist im Nahen Osten ein neuer  

Konfliktherd ausgebrochen. Schreckliche Bilder 

und Nachrichten erreichen uns tªglich aus Israel 

und Palªstina. Viele Menschen m¿ssen ihr Leben 

lassen, Verletzte oder Erkrankte leiden an den 

Kriegsfolgen und sehen keine Zukunftsperspek-

tive.  

 

Angesichts dieser Ereignisse sollten wir dankbar 

sein, in einem sicheren Land leben zu d¿rfen: oh-

ne Angst, ohne Hunger, mit einer gesicherten Ver-

sorgung, mit einer funktionierenden Infrastruktur, 

mit einem wertschªtzenden Miteinander.  

 

R¿ckblickend auf die letzten Monate kann ich  

berichten, dass wir wieder einen Bereich der  

GemeindestraÇe in der Allmersiedlung fertig-

gestellt und asphaltiert haben (mit neuer Wasser-

leitung und Leerverrohrung Breitband). Weiters 

sind nun alle ºffentlichen Gebªude mit einer PV-

Anlage ausgestattet - zuletzt wurde am Dach des 

Kindergartens die Anlage in Betrieb genommen.  

 

Am 24.11. wurde das Projekt Ă3 Schulen unter  

einem Dachñ feierlich erºffnet. Zahlreiche Besu-

cher konnten vor Ort die abgeschlossenen Um- 

und Zubauten beziehungsweise Adaptierungen 

besichtigen. Klassenrªume und Lernnischen bie-

ten nun eine motivierende Lernumgebung. Beson-

ders freut es mich, dass es nun mºglich ist, einen 

moderne Musikschulunterricht in adªquaten 

Rªumlichkeiten anbieten zu kºnnen. Ich bedanke 

mich bei allen Verantwortlichen, Planern und bau-

ausf¿hrenden Firmen f¿r die hervorragende Arbeit 

- das Ergebnis kann sich sehen lassen! 

IMPRESSUM 
Medieninhaber, Herausgeber, Herstellungsort: 

Gemeinde Gresten-Land, Friedhofgasse 4, 3264 Gresten 

Blattlinie: Information, Ausschreibung und Verlautbarung 

amtlicher Kundmachungen (gemªÇ Ä 41 (1) AVG) f¿r die  

Gemeindeb¿rgerinnen und Gemeindeb¿rger von Gresten-

Land. Druck- und Rechtschreibfehler vorbehalten.   

Kontakt: 07487/2240, gemeinde@gresten-land.gv.at 

Homepage: www.gresten-land.gv.at  

Unser bestimmendes Thema ist aktuell sicher das 

Projekt Breitband f¿r unsere Region. Ich danke 

den B¿rgerinnen und B¿rgern f¿r die zahlreichen 

Anmeldungen und allen ĂBreitbandbotschafternñ 

f¿r ihren Einsatz. Die erreichte Anmeldequote  

ermºglichte uns, dass wir Ende Oktober den Start 

zum Ausbau verk¿nden konnten. Sofort starteten 

wir mit Besprechungen mit den bauausf¿hrenden 

Firmen, um die ersten Ausbaugebiete festzulegen. 

Bereits in den nªchsten Wochen werden wir mit 

Begehungen mit den Liegenschaftsbesitzern be-

ginnen, um ºkonomisch sinnvolle Trassen f¿r die 

Verlegung zu finden. So sollte es gelingen, dass 

bereits im Laufe des kommenden Jahres die ers-

ten aktiven Anschl¿sse erfolgen kºnnen.  

 

Allen B¿rgerinnen und B¿rgern darf ich Danke 
sagen f¿r das gute Miteinander und das entge-
gengebrachte Vertrauen.  
 
Auch in diesem Jahr konnte ich wieder das  
groÇe Engagement und den hohen persºnlichen 
Einsatz in den vielen Vereinen und der Feuer-
wehr miterleben - herzlichen Dank f¿r eure Arbeit 
und eure Zeit.  
 
Die vielen Aufgaben und Herausforderungen wur-
den von den MitarbeiterInnen der Gemeinde im 
Innen- und AuÇendienst und dem Kindergarten 
bestens gelºst - herzlichen Dank daf¿r!  
 
Bei den Mitgliedern des Gemeindevorstandes 
und Gemeinderates bedanke ich mich f¿r den 
respektvollen Umgang bei den zeitintensiven  
Sitzungen, f¿r die umfangreichen Beschlussfas-
sungen und die konstruktive Teamarbeit.   
 
Ich w¿nsche euch allen eine schºne Zeit des Fei-
erns und des Zusammenkommens mit Familie 
und Freunden, ein frohes Weihnachtsfest,  
Gesundheit und ein erfolgreiches Jahr 2024. 

mailto:gemeinde@gresten-land.gv.at
http://www.gresten-land.gv.at
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www.glasfaserspeed.jetzt  

 NDERUNG 
Flªchenwidmungs- und 
Bebauungsplan 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gresten-Land  

beabsichtigt, das ¥rtliche Raumordnungspro-

gramm/den Flªchenwidmungsplan bzw. den  

Bebauungsplan in folgenden Punkten abzuªndern: 

Flªchenwidmungsplan: 

¶ Baulandabtausch - ĂHaselbauerñ, L92 

¶ Erhaltenswertes Gebªude im Gr¿nland  

 - ĂReichenbergñ - Unteramt 7 

 - ĂFFW-Wiesergrabenñ - Oberamt 58 

  - ĂIn der Grubñ - Oberamt 19 

¶ Grenzanpassung Wiesergraben 

Bebauungsplan:  

¶ ¦bernahme der parallel laufenden  nderungen 

des Flªchenwidmungsplanes, teilweise verbun-

den mit Abªnderungen von Bebauungsbestim-

mungen und Baufluchtlinien bzw. Details der 

VerkehrserschlieÇung  

¶ Anpassung bzw. Verschiebung der StraÇen-

fluchtlinie - ĂFFW-Wiesergraben-L6169ñ und 

ĂFahrnbergersiedlung-B22ñ 

¶ ¦berarbeitung der Dichteregelung in ĂBauland-

Wohngebiet (BW)ñ und ĂBauland-Agrargebiet 

(BA)ñ im gesamten Gemeindegebiet 

¶  nderung der textlichen Bebauungsvorschriften 

In die umfangreichen Unterlagen kann wªhrend der 

sechswºchigen Auflagefrist von jedem Einsicht ge-

nommen werden. Bei Einwªnden zu den geplanten 

 nderungen kann eine schriftliche Stellungnahme 

innerhalb des Auflagezeitraumes im Gemeindeamt 

abgegeben werden.  

Anmerkung: 

Diese Information ist auch als Verstªndigung 

aller Haushalte im Sinne des Ä24(6) des Nieder-

ºsterreichischen Raumordnungsgesetzes 2014 

in der geltenden Fassung anzusehen. 

GLASFASERAUSBAU 

Baustart mit Fr¿hjahr 2024 

 
Der Glasfaserausbau in Gresten schreitet weiter 
voran! Derzeit werden mit den ausf¿hrenden 
Firmen Gesprªche zum Baustart gef¿hrt. Es 
werden mit den Firmen Schuster ZT, 
Schweighofer Bau, Kraml und Traunfellner die 
Leitungsplªne analysiert und festgelegt. F¿r  
jede Katastralgemeinden ist eine eigene Baufir-
ma tªtig: In Oberamt werden die Arbeiten von 
der Fa. Kraml, in Unteramt und Schadneramt 
von der Fa. Schweighofer und das Kerngebiet 
von der Fa. Traunfellner durchgef¿hrt.  
Die Grabungsarbeiten werden von den Firmen 
zeitgleich erledigt, wodurch ein mºglichst  
rascher Ausbau im gesamten Gemeindegebiet 
erreicht werden soll. Ziel ist es, dass bis Som-
mer 2025 alle angemeldeten Liegenschaften in 
Gresten-Land einen funktionierenden Glasfaser-
anschluss besitzen.  
F¿r die Begehungen der Leitungstrassen wer-
den alle betroffenen Grund- und Liegenschafts-
besitzer persºnlich kontaktiert und der Termin 
der Begehung bekannt gegeben. Dies wird in 
Zusammenarbeit mit den Baufirmen und der 
Planungsfirma Schuster ZT geschehen.  

Die Anbieter (Service Provider): 

Die Internetanbindung mit 250 MB Upï  
und 250 MB Downloadgeschwindigkeit wird 
es auf jeden Fall ab ú 39,90 monatlich  

geben!  

¥ffentliche Auflage 

 nderungsentwurf zum  

¥rtlichen Raumordnungsprogramm 

Flªchenwidmungs- und Bebauungsplan 
 

von 10. Jªnner  2024 

bis 21. Februar 2024 

Einsichtnahme wªhrend der Amtsstunden  

im Gemeindeamt Gresten-Land 

www.kraftcom.at  

www.infotech.at - www.inext.at  

www.fonira.at  

www.flashnet.at  

www.cosys.cc   
www.comteam.at  

www.spusu.at  

www.kt-net.at  

http://www.glasfaserspeed.jetzt
http://www.kraftcom.at
http://www.infotech.at
http://www.inext.at
http://www.fonira.at
http://www.flashnet.at
http://www.cosys.cc
http://www.comteam.at
http://www.kt-net.at
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RINDERBESAMUNGEN 
Fristende Fºrderjahr 2023 
 

Es wird wieder darauf hingewiesen, dass die  

Rinderbesamungen, welche im Jahr 2023 durch-

gef¿hrt wurden, bis spªtestens Mittwoch,  

31. Jªnner 2024 beim Gemeindeamt abgegeben 

werden m¿ssen. Nach diesem Stichtag kann  

keine Fºrderung f¿r Besamungen aus dem Jahr 

2023 mehr gewªhrt werden.  

Es wird ersucht, den Namen bzw. die Nummer 

der K¿he auf unterschiedlichen Besamungs-

scheinen zu vereinheitlichen, um die Kontrolle im 

Gemeindeamt zu erleichtern.  

 

 

WASSERZ HLER  
Selbstablesekarten  
 

Die Bekanntgabe des 

Wasserzªhlerstandes 

erfolgt wieder durch die 

Ablesekarten, welche per 

Post an die Gemeinde-

b¿rger versandt werden. 

Die Ablesung muss bis 

spªtestens 10. Jªnner 2024 erfolgen. Um den 

Zªhlerstand abzugeben, gibt es folgende  

Mºglichkeiten:  

1. Mºglichkeit: Tragen Sie den Zªhlerstand  

hªndisch auf der Karte ein und geben sie  

diese bei der Post auf. (Achtung! Die Karte 

kommt nicht in das Gemeindeamt)  

2. Mºglichkeit: Mit dem Smartphone den QR-

Code einscannen und die Daten eingeben.  

3. Mºglichkeit: Auf www.zaehlerstand.at mit  

  Kundennummer und  Zugangscode einloggen 

und die Daten eingeben.  

 

 

HUNDEABGABE  
Abmeldung bis 31.12.  

 

Falls im Jahr 2023 ein Hund verstorben ist oder 

den Besitzer gewechselt hat, ist dies bis spªtes-

tens 31.12.2023 im Gemeindeamt bekannt zu 

geben. Geschieht dies nicht, wird die Hundeab-

gabe wie gewohnt vorgeschrieben, kann aber 

nicht r¿ckwirkend storniert werden und muss f¿r 

das Jahr 2024 bezahlt werden.  

JAGDPACHT 
Auszahlung Jagdpacht 
 

Die Jagdgenossenschaften Oberamt, Unteramt 

und Schadneramt zahlten den Jagdpacht in die 

Gemeindekasse ein. Wªhrend der Amtsstunden 

(Montag - Freitag 08:00 - 12:00 Uhr und Freitag 

13:00 - 16:00 Uhr) liegen die Jagdverteilungs-

plªne von 15. - 29. Dezember 2023 

zur ºffentlichen Einsicht auf. Falls 

bei der Einsicht Beschwerden aufkom-

men, kºnnen diese schriftlich im  

Gemeindeamt wªhrend der Auflage  

eingebracht werden. 

Die nicht behobenen Beitrªge kºnnen ab dem 

Auszahlungstag bis spªtestens 28. Juni 2024 

vom Gemeindeamt Gresten-Land wªhrend der 

Amtsstunden behoben werden. Eine ¦berwei-

sung des Jagdpachtes ist ab einem Wert von  

ú 15,- mºglich. Es wird vorab auf die Bekanntga-

be einer Bankverbindung im Gemeindeamt  

sowie den Abzug der ¦berweisungsspesen von 

ú 6,- hingewiesen!  

 

 

WASSERABGABE 
Verordnung vom 17.10.2023 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am  

17. Oktober 2023 die Wasserabgabenordnung 

f¿r die ºffentliche Gemeindewasserleitung WVA 

Gresten-Land beschlossen.  

Diese beinhaltet folgende  nderungen: 

¶ Der Einheitssatz zur Berechnung der Was-

seranschlussabgabe f¿r den Anschluss an 

die ºffentliche Gemeindewasserleitung wird 

mit ú 6,60 (inkl. MwSt.) festgesetzt. 

¶ Die Grundgeb¿hr f¿r 1 mį Wasser wird mit  

ú 1,76 (inkl. MwSt.) festgesetzt.  

Die Verordnung tritt mit 01. Jªnner 

2024 in Kraft und hebt die Wasser-

abgabenordnung vom 16. Dezem-

ber 2022 auf.  

Die Auszahlung findet am  
Sonntag, 14. Jªnner 2024 von 10:00 - 12:00 Uhr  

Im jeweiligen Gasthaus statt.  
 

Auszahlung Oberamt        GH Harreither, Teufel 

Auszahlung Unteramt       GH Kummer 

Auszahlung Schadneramt    PºËs Cafe, Pºchhacker 
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PFLEGESCHECK 

Land Niederºsterreich 

 
Um den Grundsatz Ădaheim vor stationªrñ  
gerecht zu werden, hat die N¥ Landesregierung 
ein Budget von 47 Mio. Euro pro Jahr f¿r den 
ĂN¥ Pflege- und Betreuungsscheckñ beschlos-
sen.  Bezugsberechtigte ab der Pflegestufe 3 
bekommen jªhrlich ú 1.000,-. Bezugsberechtigte 
mit Pflegestufe 1 und 2 und einer ªrztlich bestª-
tigten Demenz erhalten ebenfalls die volle  
Fºrdersumme. Dies gilt auch f¿r Kinder und  
Jugendliche mit einer Pflegestufe von 1 und 2.  
 
Der Antrag kann immer jªhrlich auf der Website 
des Landes Niederºsterreich gestellt werden.  
https://www.noe.gv.at/noe/Pflege/
NOe_Pflege_und_Betreuungsscheck.html 
F¿r 2023 muss dieser bis spªtestens 
31.12.2023 eingegangen sein. F¿r  das Jahr 
2024 wird dann wieder eigens ab 01.01.2024 
angesucht.  
 
  

WOHNKOSTEN 

Zuschuss Land N¥ 

 
Der N¥ Wohnkostenzuschuss kann online und 

unb¿rokratisch auf der Homepage des Landes 

Niederºsterreich  gestellt werden. Den N¥ 

Wohnkostenzuschuss kºnnen jene Haushalte 

beantragen, deren jªhrliches Bruttoeinkommen  

folgende Einkommensgrenzen nicht ¿bersteigt: 

¶ ú 20.000,- bei einem Ein-Personenhaushalt 

¶ ú 50,000,- bei einem Mehr-Personenhaushalt 

 

Die Fºrderhºhe ist von der Anzahl der Haus-

haltsmitglieder abhªngig. Der Zuschuss betrªgt 

f¿r die erste Person im Haushalt ú 150,- und f¿r 

jede weitere Person ú 50,-.  

Der Antrag kann von jenen Personen gestellt 

werden, die 

¶ Zum Zeitpunkt der Antragstellung ihren 

Hauptwohnsitz in Niederºsterreich haben, 

¶ Zum Zeitpunkt der Antragstellung das 18. 

Lebensjahr vollendet haben, und 

¶ Das hºchstzulªssige Haushaltseinkom-

men nicht ¿berschreitet.  

https://www.noe.gv.at/noe/Wohn-_und_ 

Heizkostenzuschuss/Wohnkostenzuschuss.html 

HEIZKOSTEN 
Zuschuss Land N¥ 

 

Der N¥ Heizkostenzuschuss ist bei der Gemein-

de, in der sich der Hauptwohnsitz befindet zu  

beantragen. Derzeit sind noch keine konkreten 

Fºrderrichtlinien beschlossen und der Antrag 

kann noch nicht gestellt werden. Sobald diese 

festgelegt sind, findet man die Richtlinien auf der 

Homepage des Landes Niederºsterreich unter:  

https://www.noe.gv.at/noe/SeniorInnen/
NOe_Heizkostenzuschuss.html 
 
 

MELDEGESETZ 
Information zur Novelle  

 

Mit 01. November 2023 traten einige  nderun-

gen bez¿glich dem Meldegesetz in Kraft. Diese 

 nderungen beinhalten die Einf¿hrung weiterer 

Geschlechtsvarianten auf dem Meldezettel und 

dem Gªsteverzeichnisblatt. Neben dem  

Geschlecht Ămªnnlichñ und Ăweiblichñ werden 

die Geschlechtsvarianten Ădiversñ, Ăinterñ, Ăoffenñ 

und sofern nicht zutreffend: Ăkeine Angabeñ ein-

gef¿hrt. Zusªtzlich zur Angabe des Vorï und 

Familiennamens wird die Erfassung von 

Ăsonstige Namenñ eingef¿hrt.  

 

 

GIS zu OBS-BEITRAG 
OBS-Beitrags Service  

 

Das ORF-Beitrags Service (OBS) hebt ab  

01. Jªnner 2024 den ORF-Beitrag und die  

Landesabgabe ein und lºst somit die GIS Ge-

b¿hren (Rundfunkgeb¿hren) ab. Die Zahlung 

der GIS-Geb¿hr war mit dem Besitz eines Ra-

dios oder Fernsehgerªtes gekoppelt. Mit dem 

ORF-Beitrag ist nun die Wohnsitz-Adresse aus-

schlaggebend. Der ORF-Beitrag 

kostet monatlich ú 15,30 anstatt 

der GIS-Geb¿hr von ú 22,45 im 

Monat. Bestehende Beitrags-

konten werden ¿bernommen 

und Befreiungen der Geb¿hren  

bleiben ebenfalls aufrecht.  
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BļŬƔŕŋĳŉƪ ?ŬħŴŷŕħŴŋşǋ ħǋ  בבב

Maria GrºÇbacher  

¥rtelm¿hle 

zum 85.Geburtstag 

Gerlinde Buchebner 

Saustinglhammer 

zum 80. Geburtstag 

Hermine Wieser 

Saustingl 

zum 90.Geburtstag 

Marianne und Franz Potzgruber 

Obergangleiten 

jeweils zum 80. Geburtstag 

Cªcilia Lechner 

Kraxenreith 

zum 90.Geburtstag 
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